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Einführung 

Der deutsche Jurist assoziiert, wenn er das Stichwort „Bereicherungs-
recht hört, nicht sogleich die im Thema dieser Arbeit behauptete Ver-
bindung zum I r r tum — vorausgesetzt, er ist „ausreichend" durch die 
Systematik unserer Juristenausbildung geprägt. Dabei läge eine solche 
Assoziation durchaus nahe: Legt man Nichtjuristen die Frage vor (der 
Verfasser  hat dies verschiedentlich getan), an was für einen konkreten 
Sachverhalt sie denken, wenn sie die Bestimmung des § 812 I 1 BGB 
hören, so bildet der größte Teil Fälle, die eine irrtümliche Leistung zum 
Gegenstand haben — warum sollte auch sonst jemand ohne Grund 
etwas leisten, wenn nicht, wei l er sich irrt? 

So verknüpft  denn auch der überwiegende Tei l der uns bekannten 
Rechtssysteme in Vergangenheit und Gegenwart den Rückforderungs-
anspruch mi t dem Irrtumserfordernis  (das gi l t zumindest für Bereiche-
rungsfälle,  die nach unserer Einteilung auf der Leistung des Gläubigers 
beruhen). Die vorliegend untersuchten Rechtsordnungen tragen dem 
Empfinden des juristischen Laien also dadurch Rechnung, daß sie einen 
Teil der uns als Bereicherungsfälle  bekannten Ansprüche von dem zu-
sätzlichen Tatbestandsmerkmal „ I r r tum" abhängig machen. 

Außer diesen Rechtsordnungen kennen auch andere ähnliche Regeln; 
so seien hier beispielhaft das italienische1, spanische2 und ihm folgend ei-
ne Reihe ibero-amerikanischer Zivilgesetzbücher, ζ. B. das mexikanische3 

und in der Nachfolge des Code Napoléon der belgische Code civi l4 und 
das niederländische Burgerl i jk Wetboek5 genannt6. Aus diesen die 
Untersuchung motivierenden Überlegungen geht schon hervor, daß nur 
die Fragen des Irrtums des Leistenden, nicht des Empfängers behandelt 
werden, wenn auch dort der I r r tum in Gestalt der Gutgläubigkeit (vgl. 
§ 819 BGB) vor allem für den Haftungsumfang  maßgeblich sein mag. 

1 Ar t . 2036 Codice civile. 
2 Ar t . 1895 Código civi l . 
3 Ar t . 1883 Código civi l . 
4 Ar t . 1377 Code civi l . 
5 Ar t . 1397 Burger l i jk Wetboek. 
6 Au f das österreichische Recht w i r d kurz i m Zusammenhang m i t den 

großen gemeinrechtlich beeinflußten Kodif ikationen eingegangen werden, 
vgl. D. I I I . 2. 
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Die Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Vergleichung unse-
rer Rechtsordnung mi t der anglo-amerikanischen, französischen und 
schweizerischen sowie einem Rückblick in die Quellen des römischen 
Rechts zu untersuchen, welche Funktion dem I r r tum in den bei uns als 
Leistungsbereicherungsfällen  behandelten Tatbeständen zukommt. Ins-
besondere w i rd dabei die Frage eine Rolle spielen, inwieweit der I r r -
tumsbegriff  geeignet ist, die Bereicherungsansprüche zu begrenzen. 

Die Auswahl der untersuchten Rechtsordnungen ist nicht wil lkürl ich, 
sondern beruht auf dem Bestreben, aus den großen Rechtskreisen je-
weils eine typische Rechtsordnung herauszugreifen.  — Das englische 
und nordamerikanische Recht in einem Atemzug zu nennen, bedarf  all-
mählich einer Rechtfertigung: sie liegt im vorliegenden Falle darin, daß 
die Darstellung der historischen Entwicklung der Irrtumsdoktrin für 
beide Rechtsordnungen Gült igkeit hat. Darüber hinaus kann sich die 
Untersuchung des Rechtszustandes in beiden Gebieten denn auch im 
wesentlichen lediglich auf das Common Law erstrecken, das — als 
Gegensatz zum gesetzten Recht, dem statute law, verstanden — insbe-
sondere auf dem Sektor des Bereicherungsrechts noch weitgehend 
Ubereinstimmung zeigt. 

Das römische Recht als Gegenstand einer „vertikalen" Rechtsverglei-
chung konnte bei der Aufgabenstellung der Arbeit nicht übergangen 
werden7. Abgesehen davon, daß es die Behandlung der Irrtumsfrage  im 
gesamten romanischen Rechtskreis weitgehend erklärt, scheint es — ein 
ungewöhnlicher Fal l — auch für die Lösungen des Common Law nicht 
ganz ohne Einfluß gewesen zu sein. 

Das Thema der Arbeit, das durch die auffallende  Übereinstimmung 
vieler ausländischer Rechte in diesem Punkt und das Fehlen einer ent-
sprechenden deutschen Regelung angeregt wurde, läßt es nicht ange-
bracht erscheinen, den einzelnen Länderberichten einen solchen über 
das deutsche Recht voranzustellen. Denn dieses kennt durch die Syste-
matik der §§ 812 ff.  BGB (insbesondere wegen der Formulierung des 
§814) ein Irrtumsmerkmal im Bereicherungsrecht nicht. Das deutsche 
Recht kann daher sinnvoll erst in die Betrachtung einbezogen werden, 
wenn über die andersartigen Lösungen berichtet wurde und dann 
zugleich die Frage gestellt werden kann, warum im deutschen Bereiche-
rungsrecht der I r r tum fehlt. 

7 Allgemeines zur Einbeziehung des römischen Rechts in die rechtsver-
gleichende Betrachtung: Yntema, „Roman Law as the Basis of Comparative 
Law" in: Law — A Century of Progress, vol. I I , S. 346 ff.  (New York 1937). 
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Länderberichte 

A. England und USA 

I. Vorbemerkung: Die fehlende Unterscheidung zwischen 
„Leistungs"- und „Vertragsirrtum" und ihre Gründe 

„ A German (lawyer) would be particularly critical of the mixing in of 
unjust enrichment w i th the grounds for rescission of contract", stellt 
D A W S O N auf der Suche nach einem „Pfad durch das Dickicht" des Com-
mon Law fest8. In der Tat unterscheidet die Rechtsprechung des Com-
mon Law in der ihr eigenen Abneigung gegen systematische Durch-
dringung des Rechts nur selten zwischen den Rechtsfolgen eines Irrtums 
bei Vertragsschluß und denen bei Erbringung der Leistung9 (im folgen-
den kurz Vertrags- und Leistungsirrtum genannt). Ob das noch andere 
Gründe hat als den bereits genannten, ist auf den ersten Blick nicht zu 
erkennen. Denkbar wäre etwa, daß die Gerichte von der Fallgestaltung 
des „Handgeschäftes" ausgegangen sind, bei dem Vertragsschluß und 
Leistung unmittelbar aufeinanderfolgen.  Oder man könnte sich etwa 
vorstellen, daß die Leistung selbst ebenfalls als Vertrag angesehen 
wird, so daß eine Unterscheidung nicht gerechtfertigt  wäre10. 

8 S. 113. 
9 E in Beispiel von vielen: New  York  Life  Insurance  Co. v.  Kimball,  106 A. 

676 (Vt. 1919); die Entscheidung redet i n den Termin i der Vertragsirrtums-
lehre, während der Sachverhalt ein bereicherungsrechtlicher  ist: W A D E (S. 713) 
ordnet ihn in seinem Casebook dem Abschnitt „Mistake in Performance of 
Contract" unter. Ebenso die bekannte englische Entscheidung Bell v.  Lever 
Brothers  Ltd.  (1932), A.C. 161, i n der es um die Rückforderung  einer Abf in-
dungszahlung wegen vorzeitiger Vertragsbeendigung ging — der Vertrag 
hätte wegen Verletzung einer Wettbewerbsklausel durch den Abgefundenen 
ohne jede Zahlung fristlos gekündigt werden können. — S. dazu die K r i t i k 
bei L A N D O N i n seiner Anmerkung 51 LQR (1935) S. 650 ff.,  der hervorhebt, daß 
das House of Lords den an sich bereicherungsrechtlichen Fal l m i t der falschen 
vertragsrechtlichen Begründung (richtig) entschieden habe. S. auch die sich 
daran anschließende Diskussion in 52 LQR (1936) S. 27 ff.  und S. 478 ff.  sowie 
i n 53 LQR (1937) S. 118 ff. 

1 0 Siehe dazu die französische Lehre (unten Β I I I 3 b). 
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